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Nejedly-Willig, Birgit

Von: Thomas Sliwka <thomas.sliwka@t-online.de>
Gesendet: Dienstag, 9. Februar 2021 13:26
An: Alexander Rabold; Peter Ließmann; Uwe Ringel; klauslauterbach@web.de; 

Wächtler, Achim; Nejedly-Willig, Birgit
Cc: Braun, Sylvia; Guido Rötzler
Betreff: EXTERN: AW: Änderung des Haushaltsantrags Nummer zwei der BBB 

Fraktion
Anlagen: Massnahmenplan zur HH-Konsolidierung 2021 und 

Folgejahre_Änderungsantrag.pdf

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
in weitreichender Abstimmung hat die CDU-Fraktion sich dazu entschlossen den Antrag 
Maßnahmen zur HH-Konsolidierung.... abzuändern. Zu einem aus formalen Gründen (HGO) und 
zum Anderen wollen wir nicht, dass durch unnötige Personalnot  Projekte in Gefahr geraten.  
 
Vor diesem Hintergrund werben wir um eine großzügige Unterstützung. 
 
Danke im Voraus 
 
Thomas Sliwka   
 
 
-----Original-Nachricht----- 
Betreff: Änderung des Haushaltsantrags Nummer zwei der BBB Fraktion 
Datum: 2021-02-09T12:52:58+0100 
Von: "Alexander Rabold" <alexanderrabold@aol.com> 
An: "thomas.sliwka@t-online.de" <thomas.sliwka@t-online.de>, "Peter Ließmann" 
<peter.liessmann@spd-bruchkoebel.de>, "Uwe Ringel" <uweringel@web.de>, 
"klauslauterbach@web.de" <klauslauterbach@web.de>, "awaechtler@bruchkoebel.de" 
<awaechtler@bruchkoebel.de>, "birgit.nejedly-willig@bruchkoebel.de" <birgit.nejedly-
willig@bruchkoebel.de> 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 
die BBB-Fraktion ändert den Haushaltsantrag in Nummer zwei betreffend die Aufhebung der 
Müllmengenbegrenzung am Bauhof wie unten stehend. 
 
Mit der neuen Formulierung wird klargestellt, dass die Aufhebung der Müllmengenbegrenzung nur 
dem Grundsatz nach und ohne unmittelbare Rechtswirkung beschlossen wird, und die 
entsprechenden Mehreinnahmen nach der Zeit dchätztbare Lage im Haushalt veranschlagt 
werden. Die konkrete Ausgestaltung Der neuen Regelung, die dann auch erst Rechtswirkung 
nach außen entfaltet, kann nur durch eine Änderungssatzung vorgenommen werden. Der Entwurf 
dazu soll entsprechend der fachlichen Einschätzung der Verwaltung von Magistrat formuliert 
werden. Bei der Gelegenheit können dann auch gegebenenfalls anstehende weitere Änderung in 
der Abfallsatzung mit einbezogen und von der Stadtverordnetenversammlung mit beraten werden: 
 
Aufhebung der Müllmengenbegrenzung am Bauhof,  
 
Hier: geänderte Fassung vom 9.2.2021 
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Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 
1. Der Magistrat wird beauftragt, der Stadtverordnetenversammlung kurzfristig den Entwurf einer 
Änderungssatzung zur Abfallsatzung vorzulegen, mit dem die seit dem Frühsommer 2017 
eingeführte Begrenzung der Müllmengen, die durch die Bürgerinnen und Bürger am städtischen 
Bauhof abgeliefert werden dürfen, wieder aufgehoben wird und auch die Anlieferung von Restmüll 
wieder ermöglicht wird. 
 
2. Die im Produkt 11537000 „Abfallwirtschaft“ vorgesehenen Einnahmen aus Leistungsentgelten 
werden um 15.000 € erhöht. 
 
3.  Gegebenenfalls anstehende weitere Änderungen der Abfallsatzung sollen in den Entwurf mit 
aufgenommen werden. 
 
 
Alexander Rabold  
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